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MÄssingen, 12.10.2010
Az.: 02.121 za-ku

RV-Drucksache Nr. VIII-38

Planungsausschuss 26.10.2010 Äffentlich

Tagesordnungspunkt:

Landesradverkehrsnetz

Beschlussvorschlag

Der Planungsausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Landesradverkehrsnetz zur Kennt-
nis.

Sachdarstellung/BegrÄndung

1. Vorgang
Im Rahmen der "Nachhaltigkeitsstrategie Baden-WÅrttemberg" trat auf Einladung von Herrn
StaatssekretÇr Rudolf KÄberle MdL am 21.11.2006 der "Runde Tisch Radverkehr" zusammen.
Alle Akteure auf dem Gebiet des Fahrradverkehrs aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung
waren aufgerufen zu beraten, wie man gemeinsam den Fahrradverkehr in Baden-WÅrttemberg
verstÇrkt fÄrdern und unterstÅtzen kÄnne. Als wesentliches Ergebnis des Runden Tisches wurden
im Dezember 2008 "Handlungsempfehlungen" zur Verbesserung des Radverkehrs verabschie-
det, die Grundlage fÅr das Ziel sind, das Fahrradland Nr. 1 in der Bundesrepublik zu werden. Die
Handlungsempfehlungen richten sich an die verantwortlichen Fachleute und Politiker. Das Land
hat bereits erste Schritte zum Aufbau eines Fahrradmanagement-Systems unternommen. In Zu-
sammenarbeit mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-WÅrttemberg (NVBW), bei der eigens eine
GeschÇftsstelle eingerichtet wurde, wird die GrÅndung einer "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-
licher Kommunen" vorbereitet. Parallel wird an der Erstellung eines Internet-Portals "FahrRad in
Baden-WÅrttemberg" und eines QualitÇtsmanagement-Systems gearbeitet.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Handlungsempfehlungen des Runden Tisches Radverkehr
war die Definition und Entwicklung eines (alltagstauglichen) Landesradverkehrsnetzes. Landes-
weit bedeutsame Hauptradrouten, die sich an den Entwicklungsachsen des Landesentwicklungs-
plans mit seinen Siedlungsachsen (vgl. Anlage 1: Landesentwicklungsachsen in Baden-WÄrttem-
berg) orientieren, sollen zusammen mit den touristisch ausgerichteten Landesradfernwegen und
dem europÇischen und nationalen Netz das Landesradverkehrsnetz bilden. Diese Radrouten im
Landesradverkehrsnetz sollen dabei auch Teil der Radverkehrsnetze der Land- und Stadtkreise
sein.

Das 2009 in Nachfolge des "Runden Tisches" gegrÅndete "LandesbÅndnis ProRad", in dem auch
die Arbeitsgemeinschaft der RegionalverbÇnde Baden-WÅrttemberg Mitglied ist, hat beschlossen,
diese Handlungsempfehlung aufzugreifen. Im Ministerium fÅr Umwelt und Verkehr, das die Fe-
derfÅhrung inne hat, wurde dazu ein "Arbeitskreis Landesradverkehrsnetz konstituiert. Beteiligt
daran sind u. a. auch die Arbeitsgemeinschaft der RegionalverbÇnde, die kommunalen Landes-
verbÇnde, die Tourismus Marketing GmbH Baden-WÅrttemberg (TMBW), der Allgemeine Deut-
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sche Fahrradclub (ADFC), das Wirtschaftsministerium und das Ministerium fÅr LÇndlichen Raum,
ErnÇhrung und Verbraucherschutz.

Die RegionalverbÇnde haben sich bereit erklÇrt, die Abstimmung auf regionaler Ebene zu koordi-
nieren. Die inhaltliche Abstimmung im Detail/vor Ort sollte den in diesem Bereich bereits seit vie-
len Jahren freiwillig tÇtigen Stadt- und Landkreisen obliegen.

2. Ziel und Zweck des Landesradverkehrsnetzes
Ziel des Landesradverkehrsnetzes ist die Definition eines funktionalen Radverkehrsnetzes, wel-
ches entlang der Landesentwicklungsachsen des Landesentwicklungsplans 2003 verlaufen soll.
Mittelzentren, die nicht an einer Landesentwicklungsachse liegen (z. B. MÅnsingen), werden nicht
an das Landesradverkehrsnetz angebunden. Regionale Entwicklungsachsen sowie Unter- und
Kleinzentren sollen ebenfalls nicht berÅcksichtigt werden. Da das Landesradverkehrsnetz zum
Grundsatz hat, die Zentren mÄglichst direkt zu verbinden, soll nicht ohne zwingenden Grund
(z. B. Topographie) von den jeweiligen Korridoren abgewichen werden. Der Anspruch dabei ist,
dass der Radfahrer ohne Unterbrechung durch das ganze Land fahren kann. Zielgruppen sind
sowohl der touristische Radverkehr als auch der Alltagsradverkehr. Das Landesradverkehrsnetz
ist nicht direkt mit der Fortschreibung des GVP verknÅpft, da dort nur sehr allgemeine Aussagen
zum Radverkehr getroffen werden kÄnnen, das Landesradverkehrsnetz aber sehr konkret fest-
gelegt sein soll.

3. Finanzierung und FÅrderung
Die Finanzierung von Neubau, Ausbau und Unterhaltung des Landesradverkehrsnetzes trÇgt der
jeweilige StraÉenbaulasttrÇger. Es handelt sich beim Landesradverkehrsnetz um einen Bedarf-
splan, d. h. ein Ausbauprogramm fÅr die nÇchsten 5 bis 10 Jahre. Die Mittel fÅr LandesfÄrderpro-
gramme im Themenfeld Radverkehr (z. B. des Innenministeriums und des Wirtschaftsministeri-
ums) sollen zukÅnftig gebÅndelt und konzentrierter eingesetzt werden. Das Innenministerium
prÅft derzeit die MÄglichkeiten fÅr ein neues FÄrderprogramm. Ñrtliche Verbindungen sollen aber
nach wie vor ebenfalls gefÄrdert werden. Da das Land nur Åber begrenzte FÄrdermittel verfÅgt,
sollten Synergieeffekte mit anderen Radwegen so weit wie mÄglich genutzt werden: Öberlage-
rungen sollen soweit mÄglich erfolgen, sofern sie nicht zu allzu groÉen Umwegen fÅr den Radfah-
rer fÅhren.

4. Umsetzung und weiteres Vorgehen
Aufgabe der RegionalverbÇnde ist es, ein funktionales Netz zu definieren. DarÅber hinausgehen-
de Informationen wie z. B. QualitÇt des jeweiligen Radweges kÄnnen, mÅssen aber nicht von den
RegionalverbÇnden erhoben werden. Es ist auch nicht Aufgabe der RegionalverbÇnde, die vor-
geschlagenen Radwege auf die Einhaltung der Vorgaben der "Empfehlungen fÅr Radverkehr-
sanlagen" der FGSV hin zu ÅberprÅfen und "MÇngellisten" zu erstellen. Das Ergebnis soll aus
einer Kartendarstellung, ggf. ergÇnzt durch eine kurze textliche ErlÇuterung, bestehen (vgl. Anla-
ge 2: Landesradverkehrsnetz in der Region Neckar-Alb).

Um ein funktionales Netz fÅr die Region Neckar-Alb vorschlagen zu kÄnnen, mussten in der Re-
gion Neckar-Alb die topographischen VerhÇltnisse berÅcksichtigt werden. So ist beispielsweise
eine direkte FÅhrung ("Luftlinie") des Landesradverkehrsnetzes vom Oberzentrum Reutlingen zur
Landesmesse und zum Landesflughafen unmÄglich. Das Landesradverkehrsnetz verlÇuft im
Neckartal entlang der Landesentwicklungsachse und nutzt das Aichtal (auÉerhalb der Region
Neckar-Alb) um den HÄhenunterschied zur Landesmesse und zum Landesflughafen zu Åberwin-
den. Bei der Routenauswahl wurde im Zweifelsfall einem sofort befahrbaren Radverkehrsnetz der
Vorzug gegenÅber einer nicht vorhandenen und noch zu bauenden StreckenfÅhrung in enger
Anlehnung entlang der jeweiligen Landesentwicklungsachse gegeben. Die vorgeschlagene Lini-
enfÅhrung wurde mit Vertretern der Landkreise und Vertretern von FahrradverbÇnden diskutiert.
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Letztendlich bleibt aber die Auswahl einer bestimmten LinienfÅhrung durch den Radfahrer immer
noch eine individuelle Entscheidung.

Die VorschlÇge der RegionalverbÇnde werden vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein zusam-
mengefÅhrt und an das Ministerium fÅr Umwelt, Naturschutz und Verkehr zur weiteren Bearbei-
tung Åberreicht. Dieses behÇlt sich vor, die regionalen VorschlÇge ggf. anzupassen.

Angela Bernhardt Joachim Zacher
Verbandsdirektorin Sachgebiet Energie/Verkehr
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